
Sparen + Anlegen Geld im Unterricht

3 Abgeltungsteuer und 
vermögenswirksame LeistungenKurz + Bündig

Abgeltungsteuer – Freistellungsauftrag

Seit Anfang 2009 gilt mit Einführung der Ab-
geltungsteuer ein einheitlicher Steuersatz 
von 25 % für alle Kapitalerträge (Zinsen, Divi-
denden, Kursgewinne). Sofern Kirchensteuer 
oder aufgrund eines sehr hohen Einkommens 
weiterhin Solidaritätszuschlag von 5,5 Pro-
zent zu zahlen sind – seit 2021 wird der „Soli“ 
von rund 90 Prozent der Steuerzahler nicht 
mehr erhoben, für weitere 6,5 Prozent hat er 
sich zumindest verringert –, kann die steuer-
liche Gesamtbelastung unter Umständen bis 
zu 28 oder 29 Prozent betragen.

Allerdings unterliegen der Abgeltungsteuer 
nur Einnahmen, die über einen Pauschal- 
betrag von 801 Euro für Singles und 1 602 
Euro für Verheiratete hinausgehen.

Um diese Beträge in Anspruch zu nehmen, 
muss man seiner Bank einen Freistellungs-
auftrag erteilen. Dann werden Zinsen und 
Kapitalerträge bis zu diesem Betrag ohne Ab-
zug ausgezahlt bzw. gutgeschrieben.

Vermögenswirksame Leistungen
Staat und Arbeitgeber fördern die private 
Vermögensbildung durch Zulagen und Prä-
mien. Vermögenswirksame Leistungen (VL) 
sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für 
den Arbeitnehmer anlegt. Dabei wird ein Teil 
des Nettogehalts auf einen Sparvertrag über- 
wiesen. Für Arbeitnehmer sind die vermö-
genswirksamen Leistungen (VL) eine gute 
Möglichkeit für die Vermögensbildung.

Begünstigte Personen:
• Arbeitnehmer, das heißt Arbeiter, Ange-

stellte, Auszubildende und in Heimarbeit 
Beschäftigte

• auch Teilzeitkräfte und Studierende, wenn 
der Arbeitgeber VL zahlt

• Beamte, Richter, Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit

Ist ein vermögenswirksamer Sparvertrag ab-
geschlossen, können die Leistungen gezahlt 
werden durch:
• den Arbeitgeber,

• den Arbeitnehmer oder

• beide gemeinsam.

Aber er 
unterstützt auch 
die Vermögens-

bildung!

Der Staat verdient 
an den Gewinnen 

kräftig mit!

Geförderte Anlageformen
• Bausparen, Höchstbetrag 470 Euro je Kalenderjahr

• Beteiligungssparen (z. B. Fondssparvertrag), Höchstbetrag 
400 Euro je Kalenderjahr

Arbeitnehmersparzulage
Die staatliche Förderung besteht in der Zahlung einer Arbeit- 
nehmersparzulage.

Sie beträgt pro Jahr:

• 9 % beim Bausparen (Höchstgrenze des zu versteuernden 
Einkommens 17 900 Euro für Singles, 35 800 Euro für Verhei- 
ratete)

• 20 % beim Beteiligungssparen (Höchstgrenze des zu ver- 
steuernden Einkommens 20 000 Euro für Singles, 40 000 Euro 
für Verheiratete)

Die Förderung wird nach dem siebten Jahr (Sperrfrist) gezahlt.
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